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1. ·Gesetze. und.Verordnungen 

1. Vertrag über die E~chhtng einer Abteilung- für 
evangelische Kirchenmusik an der Staatlichen Hoch

schule für Musik in Hamburg. 

Zwischen der Freien und Hansesta.dt'iiamburg, ver
treten durch die ·Kulturbehörde und .der· Evang.-luth. 
Kirche im Ham.burgischen Staate wird folgender Ver
trag geschlossen: 

§ 1 
Bei der -Staatliche.n Hochschule fUr Musik in Ham-

biurg - in folgendem als Musikhochschule .bezeichnet 
 - wird eine Abteilung für evangelische Kirchenmusik 
gebildet. Sie setzt die Tradition der bisherigen Kirchen
musik$chule der Evang.-luth. Kirche im H;am;burgischen 
Staate - in folgendem als Landeskirche bezeichnet ~ 
fort. · 

§ 2 

Dem Unterricht wird der aus ·der Anlage ersichtliche 
Lehrplan· zugrundegelegt. -Änderungen_ ·des Lehrplans 
wirid die Musikhochschule nur mit Zustimmung .der 
Landeskirche vornehmen. 

§ 3 

a) Der Leite;r der Abteilung für .evangelische Kirchen
musik steht im Dienst der ·Landeskirche. Er wird 
im Einvernehmen mit d~m Sep.at der Frejen und 

„Hansestadt Hambur.g z.ur· Dienstleistung an die 
Musikhochschule von. der Landeskirche abgeordnet. 
.Seine Bezüge werden von der Landeskirche gezahlt. 

, Die, Zahl der Pflkb.tstunden bestimmt die _Mus!k-
hochschule im Einvernehmen mit der Landeskirche. 

b) W.ähre_nd der Dauer seiner Abordnung als Leiter 
der Kirchenmusikabteilung ·.der Musikhochschule 
führt er die Dienstl>e,zeich.riun:g -~,~rof_~~sor"·~ . :. . 

c) Der Leiter der Kirchenmusikahteiiung ist für die 
Zeit sein.er Abordnung :d~r D.ieri.stanweisung für 
die an der Staatlichen Hochschule- für Musik be
schäftigten Lehrkräfte in :~ler jeweils geltenden 
Fassun.g unterworfen, s'oweit sie nicht mit dem für 
Bedienstete der L.andeskirche ·geltenden Recht im 
·Widerspruch steht., . -

d) Die Landeskirche ·.kann -seine A.bor-dnung nach 
Verständigung mit dem Seriat 'aufhe.ben, wenn sie 
feststellt, daß seine AJbeit ·nicht· mehr mit den 
Grundsätzen der EvangAuth~ Kirche übereinstimmt, 
wenn er aus der Kirche austritt,. wenn er sich eines 
Verhaltens schuldig ~acht~· das na'ch den Diszipli
nargesetzen -der Lan·deskirche eine En.tlassung aus 
dem Dienst zur Folge hätt~. :Das Recht des-Senats 
der Freien urid Hansestadt Hamburg, eine Beendi.; 
gung der Dienstleistung· an.· der Musikhochschule 
aus sonstigen Gründen herbeizuführen, bldbt un-
berührt. ·. 

e) Die Landeskirche und· cler. ·Senat '-der Freien und 
Hansestadt Hamb.urg werden.sich iiber .eine etwaige 
Abberufung des Abtefü.ingsleiters rechtzeitig vor
her verständigen. 

. § 4 
a) Ili~.„Lehrkräfte in den Fächern: liturgisches Or.gel

s·piel, Liturgik, Hymnolqgje„ (liturgisches Singen 
und Choralkunde), sowie Bibelkunde ·und Glau
benslehre können nµr -auf Vorschlaig. der -La.ndes
kirche von der Freien "und · H·ans~sta-dt .Jiamburg 
durch ErteHung . ejn~~ ... L~prau·ftr~:ges. ·verpflichtet 
wevden. Sollten· die:von" der. Landeskirche geniach
te.n Vorschläge ·nicht g-ebillig:t werden, muß die 
Kirche nel1e Vorschläge ein.reichen. . 

.b) Für die· Fä~her künstlerisches. Orgelspiel, Chor und 
. :.<:;hörleitiu~g. wer:den. di~. ·:Letir~r#,t,~ J;l~ch. ~~hören 

:··. ·. ' '···· ..... „ .. : •' „ , ..•. ;1 .,, 
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d~r La11-cleskirche von ·der -Frelen ~nd Hansestadt 
.~. ~ambtirg d~rch Ertdlu:ng eines. Lehrauftrages ver

pflichtet.· Die Vorschläge der Landeskirche sollen 

1. für die- B- µnd C-Prüfong von de·r ;Landeski;r~he 
nach Anhören der Musikhochschule un:d 

_ .. 9,e~µcksichtigt we.rden. Pie iD; anderen Abteilungen .. -
· ·det„ Musikhochschule unterrichtenden Lehrkräfte 

für die unter diesem Absatz genannten Fä·cher 
können .mit Zustimmung der Lan:deskirche eben

·::falls · iri di:esen Fächern .in der Kirchenmusikabtei -

2. für die. A--Prüfu:t,lg nach. Anhören der Landes
kirche von der Freien und Hans.estadt Hamburg 

· lung unterrichten. . 

c) Die Einstufung der unter Absatz a) und b) ge
nannten Lehrkräfte in die Ho~orarordnung <;!er 
Musikhochschulen bedarf der Zustimmung der · 
Landeskirche. 

d) ln_,..den übrigen. Fächern wird der Unterricht vo~ 
Lehrkräften erteilt, die auch in anderen Abteilungen 
der Musikhochschule unterrichten oder von der 
Musikhochschute zu de·n vdn ihr festzusetzenden 
Honorarsätzen verpflichtet werden. Die Zuteilung 
der Studierenden geschieht durch die Musikhoch
schule im Einvernehmen mit· dem· Leiter der Ab
teilung für evanigelische Kirchenmusik. 

§ 5 

Die Aufnahmeprüfungen werden unter dem Vorsitz 
des Direktors der Musikhochschule abgenommen. Die
ser bestimmt das Prüfungskollegium, deni in jedem 
FaHe der Abteilungsleiter für evangelische Kirchen
m„usik. und auf W·u,ns.ch der Landeskirche· ein von ihr 
zu bestimmender Vertreter angehören müssen. 
- Die Landeskirche behält sich vor, die Zahl der 
Studierenden zu begrenzen. 

§ 6 

a) Der Unterricht in den theolo·gisch-kirchlichen Fä
chern liturgis·ches Orgelspiel, Liturgik, Hymno
logie '(liturgisches Singen und Choralkunde), sowie 

. Bibelkunde und Glaubenslehre wird nach den 
Grun,dsätzen der· Landeskirche erteilt. Ein Vertreter 
·.der Landeskirche kann über Fra:gen des Gemein-

. schaftslebens der Studierenden der Abteilung für 
Ki_rchenmusik un.d ihrer Teilnahme am kirchlichen 
Leben sich jederzeit mit dem Abteilungsleiter unter 
Zustimmung des Direktors d·er Musikhöchschule 
verständigen. 

„b) Der Unterricht, mit Ausnahme. des Orgelunter
richts, findet in den Räumen der Musikhochschule 
st~tt. Orgeln zum U ntervicht und üben werden von 
der Landeskirche zur Verfügung gestellt. 

§ 7 

a) Die Kleine (C-) und Mittlere '(B-) Prüfung finden 
als kirchliche Prüfungen unter Leitung eines von der 

' Landeskirche zu bestimmenden-Vertreters statt. Der 
Direktor der Musikhochschule kann als Gast an 
diesen Prüfungen teilnehmen. In den musikalischen 
Fächern prüfen LehrkriHte der Musikhochschule. 

h) Die Große (A-) Prüfun.g findet als Prüfong der 
Musikhochschule unter dem Vorsitz ihres Direktors 
statt. Er kann sich vertreten lassen. Ein von der 

· :Landeskirche zu bestimmender Vertreter kann an 
diesen-Prüfungen als Gast teilnehmen. 

c) Die Prüfungsordnungen für diese Prüfungen wer
den 

erlassen. 

§ 8 

Die Musikhochschule kann den Studi.erenden der ·
Abteilung für Kirchenmusik Gebührenermäßig.Ungen 
im Rahmen der für .die übrig.en Studierenden der 
Musikhochschule bestehenden Bestimmungen gewäh
ren. Die Landeskirche erhält darüber auf Anfordern 
Auskunft. Sie behält. sich vor; .nach ihrem Ermessen 
Studierenden dieser Abteilung außerdem Stipendie1', 
und zwar außerhalb des ·der Musikhochschule zu er"' 
stattenden Betrages, zu gewähren. 

§ 9 
j.
1 

Die Hö~e der Studieng_ehühr~n wird im. Einver
i-l nehmen mit der Landeskirche 1m Rahmen der Ge
/i hührenordnung der Musikhochschule festgesetzt. 

§ 10 

a) Die Landeskirche erstattet der Freien und Hanse-· 
stadt. Hamburg alle durch die Einrichtung und den 
Betrieb der Kirchenmusikabteilung entstehenden 
Aufwendungen und zwar: . 

1. Die persönlichen Kosten in nachgewiesener 
Höhe. 

2. Für Veranstaltungen einen Pauschalbetrag, des• 
sen Höhe voli der Landeskirche bestimmt wird. 

3. Die sächlichen Verwaltungs- und sonstigen 
Kosten durch Entrichtung efo·es Pauschalbetrages 
in Höhe von 15 °/o der unter 1. und 2. genannten 
Gesamtkosten . 
Die Vertragschließenden behalten sich vor, die
sen -Prozentsatz erforderlichenfalls neu, festzu
setzen . 

b) Die Erstattung der unter 1. bis 3. genannten Kosten 
muß spätestens bis ztim Schlµß des jeweiligen 
Rechnungsj-ahtes durchgeführt sein. ·· ··

c) Die von den Studierenden der Kirchenmusikabtei-
lung für den gleichen Zeitraum entrichteten Studien
gebühren werden auf· den Erstattun.gshetrag ange-
rechne~. · , · . . · . · · 

§ 11 

Dieser Vertrag gilt zunächst ·bis zum 31. März 1957. 
Er läuft jeweils ein Jahr __ w.;eiter, wenn er nicht mit 
Jahresfrist auf den 31. März; erstmalig auf den 31. März 
1957, gek:ün·digt wird. 

Hamburg, den 2. Juni 1954.· 

(307) . 

Freie .und Hansestadt Hamburg 
Kulturbehörde 

Dr. Siemssen Prof. J arnach 
Ltd. Regierungsdirektor Direktor 

Evang.-luth. Kirche 
im Ham-burgischen Staate 

Dr. Brandis 



2 .. V~rordnung des Lan·deskirchenrats- betr .. 
Kassenp;rüfongen .in den. Kirchengemeinden 

Die Veror.dnung des Landeskirchenrats b~treffend 
Kasseniprüfung in den Gemeinden vom 25. Februar 1954 
(GVM .. 1954, Seite 13 - Rechtsquellen der Hambur
gischen Landeskirche:. V J 2) erhält folgende neue 
Fassung:· · 

§ 1 
Die Kirchenvorstände haben am 31. März jeden J ah

res eine Prüfung der Kirchenkassen und ihrer N·ehen
kassen durchzuführen. Eine weitere, dem Kirchen
beamten nicht anzukündigende Prüfung ·dieser Kassen 
ist außerdem· im laufe ·des Rechnungsjahres vorzu
nehmen. 

§ 2 
Die Kirchenvorstände können die Durchführung der 

Prüfungen auf die von ihne_n gewählten Rechnungs
prüfer übertra·gen. 

§ 3 
über das.Ergebniis der Prüfungen ist ein Bericht auf

zustellen und sofort der Revisionsabteilung des Landes
kirchenrats vorzulegen. Der Bericht ist ·nach dem in den 
GVM. 1954, Seite 13 veröffentlichten Muster anzu
fertigen. 

§ 4 
Das Recht des Landeskirchenrates, in den Kirchen

gemeinden eine Kassenprüfurng durchführen zu lassen 
(§ 59 der Verfass.un\g der Evangelisch-lutherischen 
Kirche im Hamburgischen Staate und § 3 des Gesetzes 
zur Bildun-g„.eü~.e.r R,eyisignsabt.ei1ung qer 1-Iamburgi
schen Landeskirche vom 9. Oktoher 1947), wird durch 
diese Verordnung nicht berührt. 

Hamburg, den 9. August 1954. 

Der Landeskirchenrat 
Dr. Brandis, Präsident 

3. Verordnung des Landeskirchenrats betr . .Änderung 
der Prüfungsordnung für den kirchlichen 

V ~rwqltungsdienst 

Die Prüfungsordnung für den kirchlichen Verwal
tungsdienst (GVM 1935, Seite 33) wird wie folgt ge
ändert: 

Der § 3 (1) erhält folgende Fassung: 
Der Prüfungsausschuß wird vom Laniqeskirchenrat 

ernanrit. Ihm müssen angehören der juristische Kirchen
rat als Vorsitzer, ein Abteilungsleiter des Landes
kirchenamts und ein Sozialbeamter 1der Landeskirche. 
Eine Stellvertretung regelt der Landeskirchenrat von 
Fall zu Fall. Außerdem können für jede Prüfung 
Beamte, die dem Lehrkörper für die Vorbereitungs
kurse zur Verwaltungsprüfung angehören, nach Be
~arf hinz.ugezogen werdep. 

. Der § 10 (1) erhält folgende Fassung: 
Der Prüfungsausschuß wird vom Landeskirchenrat 

ernannt. Ihm müssen angehören der juristische Ober
kirchenrat als Vorsitzer, zwei Abteilungsleiter des 
Landeskirchenamts, ein Sozialbeamter der Landes„ 

kirche und ein ~irchenb:uc~1fü:hrer. füp.e St~l:lvertretü.ng 
regelt.der Landeskfrchenrat votJ. Fall zu Pali. Außerdem 
können für jiede Prüfung Beamte, die 1dem Lehrkörper 
für die Vorbereitungskurse zur Ver.waltungsprufung 

_angehören, nach Bedarf hinzu!gezogen werden. 
D.er § 11 (5) Ziffern 4 und 5 e:rihalte'n folgende 

.Fassung:· 
4, Die Grundzüge des für die Religionsgesellschaften. 

geltenden Bundes- und Landesrechts; ,, . 
5. Hauptfragen aus den.geltenden Bundes- und Landes

steuergesetzen, soweit sie für die kirchlich.e Ver
waltung Bedeutung haben. 

6 ......... . 
Hamb.urg, den 27, August 1954. 

(230) 

Der Landeskirchenrat 
Dr. Brandis, Präsident 

4. Verordnung 
betr. Trennung der Kirchengemeinden -Alsterdorf und 

Ohlsdorf. · 

§ 1 
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1954 wird .die Kir-. 

chengemeinde Alsterdorf-Ohlsdorf in eine „Kirchen
gemeinde Alsterdorf" und eine ,„Kirchengemeinde 
Ohlsdorf" geteilt.. · 

§ 2 

Die neue Grenze zwischen den beiden. Kirchen_. 
gemeinden Alsterdorf und Ohlsdorf verläuft auf der 
Hochbahn vom Bahnhof Ohlsdorf· nach Süden bis zur. 
Einmündung der Güterumgehungsbahn-und von dort 
in der Mitte der Saarland~traße nach Süden bis zur 
Brambergstraße. 

§ 3 
Zum Kirchenvorstand Ohlsdorf treten vom Kirchen

vorstand Alsterdo~f über: 
1. Pastor Boyens, 
2. ·die Kirchenvorsteher 

Professor Paul Raethjen, Hamburg 39, Heilholt
kamp 45, 

Heinrich Kramp, Hamburg 33, Brüggemannsweg 11. 
Die Zuwahl ibzw. die Neuwahl der Kirchenvorstände 

beider Kirchengemeinden sind auf Grund der §§ 30 
und 32 des Wah1gesetzes für die Wahlen der Kir~hen
vorsteher vom 8. März 1948 umgehend vorzunehmen. 

§ 4 
Die Kirchenbuchführergeschäfte ·der Kirchen

gemeinde Ohlsdorf werden verantwortlich durch den 
Kirchenbuchführer ·der Gemeinde St. Gabriel geführt. 

§ 5 

Die Rechnungsführung bleibt bis zum 31. 3. 1955 für. 
beide Gemeinden unverän·dert. Die Abre.chnung für 
das Rechnungsjahr 1954 ist von beideµ Kirchengemein
den ungetrennt zum fälligen Termin vorzunehmen. Eine 
Aufstellung über ·dk Aufteilung des Vermögens ist 
dem Landeskirchenrat einzureichen. 

Hamburg, den 2. September 1954. 

(102) 

Der Landeskirchenrat 
Dr. Brandis, Präsident 
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· ·· .--::~ ::,·„ · --iv.·· Aus der kirchlichen _Arbeit 
, · :·: Theologische P:rüf~geri 

Vor cl~~ The:oipgi~ch~~ PrÜfu~gsamt der Hambur
gischen Landeskirche h~ben am-i4. bzw. 16. Juni 1954 
die nachstehend autgefUhrten Kandidaten und Kanc:li
datinnen der Theo·loigie -u:p.ter dem Vorsitz von Ober
kirchent~t .. b .. :·Kri:öile. in Vertretung von Landesbischof 
D: D.r. Schöf(et_·~as .. r theologische_Examen bestanden: 
Heinz-Georg Binde~ .. Ka.rl Sakowsky 
Edch Boyen.s _Edgar Spir 
Y eit :ßrU.gmä_n·~ · . Hartmut Sierig 
Hartinut Clasen ·· · Han:.s:..Georg Schmidt 
Haris-Ehoch, Dittm~n~ · Frl.· ·Gisela Boyens · 
Bernhard Gipp Frl. Elisabeth Hansing 
S iegfi;ied K.nobbe . ·,: "~rl~ Christa ~~rchj_:p;ge~. 
Hartmut Plesch · · · 

. Das. lhem·a~ der wls~:e~sch~ftlichen Arbeit .. lautete: 

a) für die KaQcÜdat~n. , , ,; " . . 
Heinz-Georg Binder 

·. -Erich Boy.ens· 

Hans-Enoch Ditnnann. 
Be.rnhard Gipp · 
Edgar Spir und 

für die Kandidatin Christa Serchfüger 
„Luthers Lehre ·von der Ehe"; 

b) für die Kandidaten 
Veit Brügmann 
·Hartmut Clasen 
Hartmut Sierig und 

für die Kandidatinn.en 
. Gjsela Boyens 

Elisabeth Hansing 
„das theologische Problem des Hiob-Buches"; 

c) für die Kandidaten.· 
· · · .. ·füegffi'ed Knol?he' .; · J._,, 

Hartmut Plesch ·'. ~ · ·) 
Karl SakO.wsky 
Hans-Georg Schmidt · 

„Luthers Staatslehre". 
(205) 

V.· Personalien 
:· 1~ . Ausschreibungen 

Die Organisten:- ·und Kantor~nstelle in der Kirchen-_ 
gemeinde Eilhek (Fde.den~kirche) ist neu zu besetzen~ 
Der Kirchenvorsfarid legf Wert" darauf, -daß sich der 
Kirchenm;usiker in ·der Get_neinde- und Jugendarbeit 
mit betätigt. ·Anstellung und Besoldun1g richten sich 
nach .dem „ Gesetz über· die Anstell_ungsverhältnisse 
der Kirchenmusiker in der Hamburgischen Landes
kirche'-'· ·vom D~ Juni 1939. · · 
Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeug.nisabschriften 
sind bis z.um 15. November 1954 an den Kirchenvor
stand der Kirchengemeinde Eilbek, Hamiburg 23, Max
straße 52, einzu-reichen. 
(231) . 

Die Organisten- und Kantorenstelle an der St. NiJ.<o„ 
laikirche· zu Hamburg-Moorfleet ist neu zu .besetzen. 
Anstellung.und BesoldUll'g richten sich nach dem „Ge~ 
setz über die Anstellungsv.erhältnisse ·der Kirchen-. 
musihr ·in der· Hamhurgischen Landeskirche" vom· 
17. Juni 1939. Der Kirchenv.orstand . erwartet vom 
Kircheri-riü1siker die Eignung und Bereitschaft, die vor~ , 
handene Chorarbeit auszubauen und ·sieh tätig in·· das 

Leben der Gemeinde )iineinzustellen. (Jugend- und 
Büroa~beit)~ · 

Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften 
siil.d bis ·:lJum 15 •. November 1954· an den Kirchenvor
stand der Kirchengemeinde Moorf1eet, z. Hd. von 
Pastor Heinz Müller, Hamhurg-Moorfleet, Moorfleeter 
Kirchenweg 64, einzureichen. · 
(231) 

Die Organisten- und Kantorenstelle in der neu
gegründeten Kirchengemeinde Ohlsdorf ist zu be
setzen. Der Kirchenvorstand legt Wert darauf, daß 
sich der Kircherimusikedn der Gemeinde- und Jugend
arbeit .mitbetätigt; Anstellung und Besoldung richten 
sich nach dem „Gesetz für die Anstellungsverhältnisse 
der Kirchenmusiker in der Hamburgisch~n Landes
kirche" vom 17. Juni 1939. 

Bewerbun:g. mit Lebenslauf und .Zeügriisabschriften 
sind bis· zum 15. November 1954 an den Kirchenvor
stand der Kfrchengemein:de Ohlsdorf, ·zu Händen von 
Herrn Pastor Boyens, Gemeindehaus Ohlsdorf, Fuhls-
büttler Straße 658, einzureichen.·. · 
(231) 



2. ·'._Wahlen,J~:e~!l:lnge~ :·~nd Einfü~u~gt?~··· · 'Vik~~· qaus-H.unn~,-::H;:~-~,~-i~g,~r-;h:a:t; vor, de~r: Th"~o-
. Pastor·Dr.· Madin.Hetiir~g,.Kirchengemeind.e ·Gr-0fü logischen· Fakultät ·der, Un.iversität Göttingen zum 

'Borste!, ist atif Grund:§ 3-3-(1) derVerfassung. der Eva.n„: ... Doktor der Theologie: ·sumtil~.-~um laude __ promqviert. 
gelisch-lutherisch~µ )~irc~e)m fla~hur_gisch~~-. -~~~ate (204) · ·' :.;. --: ·::·.·:··:··:.:.··.·.;·. ·, ·· ;·:' ·.·, · · · · ·· ·, '.':.. , 
vom 30. Mai 1923 mit Wirkung voin 1. Oktöber"1954 fästor. D1~tfi-th. :schriiidt··n.'i( ;~br··,cfer'·· TheÖlÖ·gisch'en· 
:zum Pastor :der :Aµswanderermission berufen worden. Fa~ultä.t Cie·r· U riivet$ität: "Ei·l.afrgeh · i4iii' :'1)61~.for der:. 
(2020) . . .·· . . . .. . .· . The:ologie ma'gii'a ·cum la.µ„f:Ie.~pro;niovf~tt. ... ' .: .. , '. ' ··_; :· ·.: 

Der· Kircherivorst'a'ilid '·der Kirchengemeinde Groß-: (204) · · : ··, - · ; •·,; · ·.: :-.: ·... ' ·'' ' 

Borste! wählte in seiner Sitzung vom 17. Juni 1954 im) Die beim Amt für Gemeindedienst neugeschaff"~rie . 
.abgekürzten Wahlverfahren unter Leitung des stell- St 11 · p t · t ·t w· k d . ·L d b" h f Ob h" h · · D . . e e emes, .osaunenwar es 1s m1 1.r .ung vom 
i:ert1renHe~lf and" es. lSDC 0 SD, . t'· ... ehr~ :slfCh:„ ·~.pdrtat:;: .:·~ ... ; Li Juli 1954 mit dem Diakon Fritz Langhans besetzt 

no e, r s.pre 1oger . r. 1e ric c m1 zum . . d · 
Pastor der Kirchengemeinde Groß-Borste!. .,. · · ·· · {i~~) en. 

Der Landeskirchenrat hat Pastor Dr. Schmi1dt mit . . . 
Wirkung vom 1. Oktober 1954 .fn. :cii~ses 1Ahit betuUn:.:.' ·. : : Di~ .. In' :&i ':Kirche:n.ke.meinde St. Stephanus neuge
{202) . · .. . . .. · gi;ündet~. Gemeindediakonenstelle wird mit Wirkung 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Klein- vom 1. Oktober 1954mit dem Diakon Johannes Büssen
Borstel wählte in seiner Sitzung vom ro. ·Mai. 1954· im schütt, b~s.her. ~~rcheMemeinde Niendorf, besetzt. 
ahgekürzten Wahlverfahren unter Leitung ·vori Ober- . (235) · · ' : . , . . . 
kirchi.enrat D. Dr+.Hei;ntrich in Vertretung vcfo Landes
bischof D. Dr. Schöffe! Pcistor Walter.Kersten, Kirchen
gemeinde Hamm, :. zum' Pastor der Kfrcheiigemeinde 
Klein-Borste!. · · 

Der Landeskii'chem:at hat Pastor Kersten mit Wir-
kung vom 1. Oktober 1954 in dieses Amt be~ufen. · 
(202) . 

Die in der Kirchen·gemeinde Wititerhude freie Pfarr
stelle wird auf Grund § 27 (3) der Verfassung der 
Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen 
Staate vom 30. Mai 1923 mit Wirkunig vom 1. Oktober 
1954 mit Pastor Professor Erich Engelbrecht, Olden

. b.urg/Holstein, besetzt. 
(2020) 

Die freie Stelle ·des theologischen Studienleiters, wird 
auf Grund § 33 (1) de.r-·y erfassung. der EvangeÜsch
lutherischen Kirche ini Hamburgis'chen Staate vom 
30. Mai 1923 mit Wirkung vom 1. Oktober 1954 mit 
Pastor Lic; Dr. Helmut Echternacli,' Kirchengemeinde 
Winterhude, besetzt. 
(2020) 

Der Kirchenvorstand der Matthäuskirche Winter
hude wählte in sein.er Sitzung v·o.in 28. Juli 1954 im ab
gekürzten Wahlverfahren unter Leitung ·des stell ver„ 
tretenden Landesbischofs, Oberkirchenrat D. Knolle, 
Hilfspredi1ger Alfred Springfeld zum Pastor der 
Kich.en.gemeinde \Vinterhude. · 
Der Landeskirchenrat hat Pastor Sprin.gfeldt mit Wir
kung vom 1. Oktober 1954 in dieses Amt berufen. 
(202) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Ham
burg-Moorburg wählte in seiner Sitzung am 9. Augüst" 
1954 unter Leitung des stellvertretenden Lan.des
bischofs, Oberkirchenrat D. KnoHe, Hilfsprediger 
Frank-Bodo Calliebe-Winter. zum Pastor ·der Kirchen
gemeinde Hamburg-Moorburg. 

Der Lanideskirchenrat hat Pastor Calliebe:.Winter. 
mit Wirkung vom 1. August 1954· in dieses Amt be„ 
rufen. 
(2020) 

3. Beauftragung~n, Ern,ennung~n .~d V ~:r.~~t~ungen . 
· Pastor Wilhelm. Ma:rquardt; Allge-tneines Kranken- . 

haus Barmbek, ist mit Wirkung vom 1. Oktober 1954 
mit der ·Seelsorge ·im Alters- ·und Versorgungsheim · 
Farmsen beauftragt worden .. · 
(2020) 

Die in der Kirchehgem.einde · Eimsorüttel-Christus-
. kirche freie Gemeindeh.elf.erinnenstelle ist rµit Wirkung 
vom l. Juni·l954mit Fratilein caP,c:t··thebl. Ch~jsta Ser-
chinger besetzt worden.'··· · · · · ·· · - · · · ' 
(235) . „ .... : ' ' ' ,:.: . 

:Oie in".der Kircherige~~iriat{s'f: ~auJi~NÖrd fi;~.1~ .Ge·~ 
meindehelferinn~J).st~lle :i~t .}J.?.°it. .,Wfrk.üri·g· .v,oril 1. Juli 
1954 mit Frau Maria Wittern ·besetzt worden ... 
(235) '"· . . „ .. : ·' 

Fräulein cand. the_oi. · Ctsela Boyens ist mlt. Wirkung 
vom 1. August 1954 ·kömmissarisch ·ak Gemeinde"'.' 
heHerin der Kjrchengefu~inde St. Gabriel ·z·ugeordnd 
worden. · · · , :···.· .:"-" ' .: . · ·. . 
(235). . . . . . . . 

D~r Kirchenvörsta.nd der Kircheng~~dnd~ St~ ·.Pauli~. 
Süd wählte in seiner Sitzung am 24. ·Mai 1954 ·den 
Kirchenmusiker Rkhard ·vort Btisth zum 1. }uni '-1954 
in das Amt d,es Kantors und 01.'ganisfon: z'rt St. P.auli-
S.üd. . ··' '· . 

Der Landeskirchenrat hat die Anstellung genehmigt. 
(231) 

Der Kirche:p.vorstand de~ Kirchengemeinde Langen"'. 
horn wählte in seiner Sitzung vom. 9. Juli 1954 den 
Kirchenmusiker Hans-Joachim .Launer .zum 1. Septem
ber 1954 in das Amt des _Kantors und Organisten an 
der Broder-Hinrick-Kfrche .zu Lanig.enhorn~ · 

Der Landeskirchenrat hat· die· Anstellung genehmigt.· 
(231) . . . . 

Der Kirchenvorstand ·der Kirchetige~efode .Berge:
dorf wählte in. sein.er Sitzung vom 5. April 1954 deri 
Diakon Max Hilger.t,. bisher Kirch~ngemein.de Hain"'.. 
hurg-Lokstedt, zum Kirchenh.uchfülirer der Kirchen-. 
gemeinde Bergedorf.- · . · · 
(234). 

4. Zuweisungen von Lefuvikarert · · · 

·Es wurden zur Ausbildung uberwiesen: ·.-. 
Heb1z-Georg Binder iu Pasfo+· He:insohn,: · Kii:then·- · 

· ·gemeinde Epiphanien,; · · ·: · · ' · · · 

Eri~h· B~yens z-~. Pastoi ·Körber~. l<frchei;igem.efriqe St·~ 
· johannf~-~ppendorf, · · · . ·.. ;. · · 

V ~it· Brügm~nn ··z.~ Pastqr. Ditt~anµi Kircheng~mei:nde: 
· .· St. ~.ohannis-H.arv.estehude,. 



Ha.rtm.ut -.clasen zu Pastox Dr. Hennig, Kirchenge
meind.e· Groß-.Borstel, 

Hans-Enoc4 Ditt:rµann. zu Pastor Donn-dorf, Rauhes 
Haus, · _ 

Bernhard (]ipp zu. Pastor Daur, ·Kirchengemeinde 
. . Ber.gedorf, · . 

Hartmut Plesch zu Pastor Maywald, Kirchengemeinde 
Alster.dorf-0 hlsdorf, 

Siegfrieq Knohbe zu Pastor Kersten, Kirchengemeinde 
Hamni, 

Karl Sakowsky z.u Pastor Boyens, ~irchengemeinde. 
Alsterdorf-Ohls·dorf, 

Edgar Spir zu Pastor D. Witte, _Kirchengemeinde 
St. Andreas, 

Hans Georg Schmidt zu· Pastor· Lüders, Kirchen· 
· genieinde St. f.etri, 

Hartmut· Siedg zu· Dr~ Zahrnt~ V e.rlag ·cles Sonntags~ 
· blattes. ·. 

Hamburg, den 28. Juni 1954. 

(205) 

Der Landesbischof 
I. V.: D. Knolle 

. 5. ·Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

Pastor Paul Krause scheidet mit ·Wirkung vom 
1. Oktober 1954 ·auf seinen· Antrag aus seiner kommis
sarischen Tätigkeit in der Hauptkirchengemeinde 
St. Jac&bi aus. 
(2020) 

Past_qr Georg E;rasmus scheidet mit Wirkung ·vom 
~ .. : Qktober 1954 aus seiner ·kommissarischen Tätigkeit 
im Friedhofsdienst aus. 
(2020) .. 

Pastor Carl Richter s<;:hei~et mit Wirkung vom 
1. Oktober 1954 aus seiner kommissarischen Tätigkeit 
i.1-U Alters- und .Versorgungsheim. Farmsen au~. 
(2020) . . . 

. . 

Hilfsprediger Klaus P~sewaldt, Kirchengemeinde 
Harvestehude, ist mit Wirkung voni 21. März 195'* 
aus der Hamhurgischen Landeskircpe ausgeschiede11 
und von der .Schlesiwig-Holsteinischen Lal)deskirche 
ii'bernommen worden. · 
(201) 

Hilfsprediger Armin Boyens, Kirchengemeinde· 
Bergedorf, ist auf seinen Antrag mit Wirkung vom 
l. September 1954 für ·die Dauer eines Jahres zum 
Zwecke eines Auslandsstudiums in den USA·aus dem 
i-Iamburgischen Kirchendienst beurlaubt worden. 
(203) . 

6. Todesfälle 

Pa~tor em. Friedrich Lindemann, früher Kirchen
gemejnde St. Johannis-Harvestehude, ist am 11. August 
1954 im 83. Lebensjahr verstorben. 
(203) 

·VI. Mitteilungen 

(36q 

1.. Kollektenergebnisse 

(siehe Seite 41) 

2. Aufkommen aus dem Diakoniegroschen 

(siehe Seite 42) 
(3614) 

3. Warnungen 

Gewarnt wird vor einem Eckart Groth, 28 bis 30 
Jahre alt, der unter Vorspiegelung 1mrichtiger Angaben 
die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Ham
burg-Altona finanziell geschädigt hat. Groth, der 
einen soliden, ordentlichen Eindruck macht, hat an
gegeben, daß er in Freiburg/Breisgau studiert urt-d 
während der Fahrt per Anhalter von Bremen nach 
Hamburg von anderen Mitfahrenden bestohlen wor
den sei. Den Geldbetrag, den sein Vater sofort zurück
erstatten würde, erbat er, um zu seinen Eltern zurück
fahren zu können. Die An1gaben sind frei erfunden, so 
daß auch auf Wunsch seines Vaters vor ihm gewarnt 
wir.d. 

Bd Auftauchen des Genannten ist unverzüglich die 
Evangelisch-reformierte Kirchengemeillde Hamb~rg-

Altona, Palmaille 37 (Ruf 42 04 67) zu ver~tän.digen. 
(369) 

Gewarnt wird vor einem Erwin Holz, der sich mit 
einer fälschlichen Empfehlung der Evangelischen Kir
chengemeinde in Kleve (Rheinland) bei Pastoren und 
Gemeindegliedern, 1besonders aus Pommern, geschick~ 
Eingang .zu verschaffen weiß. Der Genannte tritt in 

.der Maske eines Biedermannes auf un.d versteht es, in 
Gesprächen kirchliches Interesse zu bekunden. Holz 
ist kürzlich in Hamburg aufgetreten. Beini Auftauchen 
von Holz, der auch von der Polizei in Kleve gesucht 
wird, ist unver.züglich die nächste Polizeidienststelle 
zu 'benachrichtigen. 
(369) 

4. Religionslehrer-Examen. 

Diakon Rudolf Höllenriegel im volksmissionari
schen Amt de.r Hamburgischen Landeskirche hat am 
29. Juni und 12. Juli sein erstes Staatsexamen (1. Lehrer
prüfung für das Lehramt an Grundschulen, Prakti
schen und Technischen Oberschulen mit Wahlfach 
Religion) abgelegt. (Die Themen der. schriftlichen 
Arbeiten waren: „Die Bewertung der Herbart-Ziller
schen F ormalstufen in der modernen Religfonspäda-. 
gogik" und „Lukas 15 in der Theoloigie der letzten. 
75 Jahre".) 
(235) 



Gemeinde 

I. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri •••••••••• , •• 
2·. St. Nikolai ••••••••••••• •. 
3. St. Katharinen ••••••••••• • 

. · 4. St, Jacobi •••••••••••••• • • 
5. St. Michaelis ••••••••• , •• • • • 
6. St. Pauli•Sild •••••••••••• 

Auferstehungsgemeinde ••••• 
Waltershof., •••••• • •••••• 

7. St. Georg„. „. „ ........ . 
8. Finkenwerder ••••••••••••• 
9. Moorburg •••••••••••• •••. 

II. Westkreis 
10; St. Pauli•Nord ••••••••••• , 
11. Eimsbüttel•Christuskirche ..• 
12. , , oApostelkirche .... 
13. „ .St. Stephanus •.•.. 
14. Harvestehude .•• „.,, .. ~ .... 
15. St. Andreas •• , •• ,,-.., ••••• 
16. Hoheluf.t, •••••••••• , ••••• 

III. Ostkreis 
· "17. St. Gertrud ••••••••••••• • • 

. . .18. Uhlenhorst •••••.••••• • • • • 
19. Eilbek•Friedenskirche· .•••••• 

Eilbek.Versöhnungskirche ••• 
20. Alt.Barmbek •••••••••••••• 
21. West•Barmbek •••••••••••• 
22. Nord•Barmbek •• , ••••••••• 
23. St. Gabriel ; • • •.......... „ 
24. Dulsberg ..•.....•••••••• • 

IV. Südkreis 
25. Borgfelde ••••• , ••••••• • •• 
26. St. Annen •••• , •••••• , , ••• 
27. Hamm••••••••••••••••••• 
28. SüdoHamm • , , ••••••••••• • 
29. l'lorn ••••••••• , •• , ••••• •.• 
30. St. Thomas •••••••••••• , • 
31. Veddel-., ••• , ••• , ••••• • ••• 

V. Nordkreis 
32. Eppendorf St. Johannis •••• 

„ St. Mattinus • , •• 
33. Groß.Borste!. ••.••••••••••• 
34. Winterhude, ._ •••••••••.••• 
35. Epiphanjen .............. . 
36, Nord•W.interhude ••••• , •••• 
37. Alsterdorf.Ohlsdorf •••••••• 
38. Fuhlsbüttel Lukaskirche , •• , 

H ummelsbüttel. •• , •• , • , ••• 
39. Klein•Bodtel. , • , ,/, •• -. •• •: ••. 
40. Langenhorn•Ansgark1rche .•. 

Lgh. Br:öder• Hitu:ic~,. Kh:che 
Langenhorn•St. Jürgenkirche 

VI. 
Kirchenkreis Bergedorf 

41. Bergedorf , , • , • , •• , • , , •••• 
42. Geesthacht •••••••• · ••••••• , . 
4~. Altengam~e • , , • , , , ••••••• 
44. Kirchwerder., ••••• ,, •••••• 
45. Neuengamme • , •• , ~ •••• ,., , 
46. Curslack , , •• , ••• , , • , • , , •• 
47. Allermöhe ••. • ••••• , •••••• , . 
48. Billwerder a. d. Bille ••••••• 
49. Nette.lnQurg ••••• , • , •, ••• , 
50. Moorfleet; •• , ••••••• , • , ••• 
51. Ochsenwerder • , •••••• , •••• 

VII. 
Kirchenkreis Cuxhaven 

. 52. Ritzebij,ttel, •• , •••••••• ;- • ~ ..-
53. Groden.,, ••••••••••••••• 
54. Döse ••••••••••• ,., •••••• 

Sahlenburg • , •• , •••••••••• 
55. · Alt•Cuxhaven •• , •••••.•••• 

VIII. Sonst. Gemeinden, 
Kapellen, Anstalten 

56 •. Flußschiffergemeinde ..... . 
57. Schröderstift •..........•.... 

Krankenhäuser , •• , • , •• , . 

(361) 
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79.44 
22.33 
24.71 
26.65 
26.95 
25.07 
64.09 
43.28 
16.-
29.87 
18.32 
14.82 
5.64 

50.20 
30.94 
. 7.52 
7 .67 
8.--
0;90 
8.30 
2 .. 61 
6.47 

. 5.76 
12.03 

45,_,.. 
8.-;-

12.07 
3.73 

12.50 

11.95 
16.85 

ftS . ·~ 
.,f! „ „ 
.,.. 0 ... 

~ ·5 -~ ~r:; 
'.f~ß ~ :g 
...... iE i:: i:: < 
-.ö . '.~ = > 

~ ~ = 

DM 

88.43 
10.90 

114.78 
166.-
11.80 

5.58 
7.22 

32.18 
32.24 
14.20 

8.96 
31.71 
38.34 
17.53 
91.25 

151.52 
37.-

34.16 
2~.44 
~u 
~.-
84.25 
16.74• 
55.46 
~.~ 
~.M 

24.38 
. 6.54 
47.59 
8.-

85;48 
22.-
28.50 

118.49 
66.42 
46.50 
i>0.08 
88.06 
63.98 
82.87 
71.04 
51.....:. 
83.41 
25.30 
27.75 
l9.48 

108.12· 
46.-
12.f\O 
16.61 
36.30 
15.25 
17.08 
15.47 
13.31 
16.23 
14.91 

55.-
20.-
80.28 
11.01 
22.-

9.42 
8.22 

19.72 

Cj 

Seite„ 4i-

~ 
'<!< ~ 
lO "' 

~·-~~ 
·a"' „ 
::1 H <J 
~=::r~ 
i--: ..... .g 
N „ 

. ~ 

~ 
DM 

83.89 
6.44 

100.04 
108.-

31.98 
3.19 
5.07 

17.28 
15.-
11.18 

14.70 
fil.45 
~.ß 
14.89 
74.88 
M.~ 
37.75 

31.77 
31.86 
7.45 

35.-
13.69 
22.49 
31.90 
15.02 
26.10 

13.36 
4.07 

20.50 
4.26 

16.66 
17.-
16.02 

82.87 
20.52 
29.59 
84.89 
38.49 
15.30 
62.01 
54.12 
25.-
26.07 
12.44 

6.65 
6.02 

71.86 
25.23 
46.87 
1.00 
8.-· 

18.46 
6.59 
4.05 

i2.59 
8.76 

12.80 

21.25 
5.-50 

. 19.42 
4.84 

10.45 

18.19 
14.80 
17.67 

1342.92 ,. 2568.19 1 ' 1711.03 



Seite 42 · 

" · ~.„.Auik-omm~n--aus ·d~~ Diakoni~~oschen ~ 
~-."". ··-' .. :. :~ .~ .. : .. __ · : ..... :. __ ./ :.._; t_.;_ .. ':- f _; • • l ·._._: : 

V~ili- l. April 1953 bis 31. März 19~ 
. ·-. ·:- ? 

<1. ·H~l~·iJ<lr<:~~hkr~i;· : „'.·:;, ·:; „:. ·:„: _:." !. • -· 

.· .... „ 
i •' ' . _.; 

.. _ l,_ •. Skf.~tri. ..•... •- _, 
2. St. Nikofai • . ~ 
8. St. -Katharinen • •" „ , . 
4-. St. Jacohi • • . 
f>. St. Michaelis- . 

·6; St. PauU.Süd • • • 
Auferstehungsgemeinde . 
Walt1mhof „ . 

7. St. Georg • • 
8 ~ Finkenwerder 
9. Moorburg 

11 •. :·Westkreis: ·' "'':·:!„ .:" .„ ·:, „.:1 

.·:: .. 

10. St. Pauli•Noi:d '·'. · • • • 
11. Eimshüttel•Christuskirche 
12, Apostelkirche '.,; ;.' ,i · .• 
18, St •. Stephanµs • • • 
14. · · Harvcstehude · 

. „ •.. ":„· ''" :„,15. ·st~ Andreas „ .. · .„ . 
16. Holleluft . „ .„ 

III. Ostkreis · i'·. 1 ··: 

: : : : : ~ : .. "" 1.7 •.. St .. ß~r.t~d " . • . • 
18. Uhlenhorst. , · • • • , 
19. Eilbek Bez. Friedenskirche 

·'"·'·':'·. ::' \"' . ~ J;:Hbe~._Bz.Versp.hmmgskirche 
„ 20. Art.Barmbek · · . · . . , 

21. West•Barmbek 
22, Nord•Barmbek 
23. St. Gabriel . 
24. Dulsberg . . .. , . „. 

IV. Südkreis 
. ·.~ 

. ··. i .. 

. :i· ~t 
' -.27 . 

2.8; 
29'. 

. ' JO.; 
' 3.1, 

;Borg{~lde · .• · " " ··" •' · • 
.St. Amien • 
H<1min :.; ~·. ~·· 
Süd•Hamm·. 
Horn· :;·." 
St. Thomas „,. „ · • 
yC:d~~1:. . • • ." • 

v~- Nordkreis . " :„ 

. . . ~ 

. . ' ?2· ~~~,;~.~orf ~!: .~~::t::s· :. } 
· . · · 33. Groß•Borstel · . . : 

. 34„ - ·Winterbude ", „ ; „ 
. 350, ·Epjphanj.e.~ .. : • • . • 
· · 36, Nord•Winte·rhude " ·: 

.)7! :Ais'terdorf•Ohlsdorf . 
38. Fuhlsbüttel · · • •..• 

. 39; KICin;Borstcl " , ·, • . 

. 40. Langenh9rn•Atlsga.rlµrche } 
. Langephori:\•St.~ür.g.en)drche 

: . Vi .. " Kirchenkreis· „Bei:gedorf . · · 
4i. Berg~dorf ;„ 
42. Geesthacht· · . · 
43; A~t!:nganuµe 
4-4. Kirchwerder · · 

·45. Neuengamme 
~. Curslack . ... 

-. 47. Allermöhe " • . . 
. , · 48. Billwercler an "der· Bille 

49. "N~ttelnbil~g" 
SO. Moorfleet · . . 

· 51: : Ochsenwerdct „ · 

VII. Kirchenkreis Cuxh~ven 
52. Ritzehüttel . . . . 

"" „ , . ·:;.;~:: g~~~e.n. :'-'. „:,: ;::' 
·:. „: •. :· ".; '.' ·:. · · i Sahlenburg „. • „ 

ss„ _Alt•Cmchaven . • . .' ; 

·" ... '.vin. :sQ~st:"G~~ei~d:en~ 'l<cii>~ilen u~d 
.. '.. ,: ·„ , .:·:·" A.nst.alt.cn' .. : · '. " · . · ' .'. „„„ · 

·.·'· 

(3614} . ·, 

: 56. .FlUßsch~ffergemeinde 
Amalie•SievekingiHaus 
K;rankenhaus Bat~.bck 

'! 

DM 

2301.88 
515.50 
107.15 

1782.20 
2876~ 70 
8086.60 

6257.40 
861.25 

4805.06 
1288.23 
8298.80 
1036.04 
8827 .52 
8328. 76 . 
2465.05 

4098.33 
2765.80 
1760.88 
1747.95 
3670.90 
1552.97 
1662.-
2890.-· 
1822.25 

1291,20 

8583.08 
1088. 76 
2446.50 

55.-;-
1684, 95 

4441.37 

2821.45 
2829. 70 
4548:'76 
2510.26 
4178.81 
4842.90 
2757.46 

4804.39 

6368. 78 
1968.05 
10,46.80 

228.SO 

12~8,20 
82.84 

ll42.i)O 
1575.12 

2164„70 

84oi .88 
844.50 

1998.26 
692.10 

158~.60 

" 

.. 

.•. ··.-.„. 

\. ~ ~de~gen:i~ „~astQr~~ve~z~iqws 'i~54 · 
~ . . . . ·' - '' . . 

Seite 1: Unter „Herntrich, Volkmar, Oberkirchenrat„ 
· · H;aupt:p~stor~ Prof.· D. Dr„".,i~t, zu ·sfre!chen·: 

.! ; ,;Hariibürg-Fu., l:Iummelsbütteler Kirchen-: 
we·g·6." „„.„ .. ' · -„.,.„.,„ ... ·.·„ ""· „„ ... „. „„ · „ 

Dafür„ '.ist ein,zusetzen: „39, Alsterdorf er 
Dain:m ?". 

Seite 9: Unter „Pastor :Öonndorf, Gotthold, (Rauhes 
. H,~µ~ und Landesverba.:n<l „der Jnn~J;"e1:1„ Mis

.' .„ .,„ i "· slo:n} ist d.i~J{u(~:µP1iri·ef d~s.'Rauheri Hauses 
„ „ , »i29 4913/1.4" zu str~icheh. „ 

Dafür ist ·einzusetzen: · „Ruf · 73· 49 13 /15" i 

Seite 10: Unter „PC:t~tor v. H.ennigs, Albrec~t (Flücht
lings-, Lager" .und Bunkerseelsorge) ist.hjnter 
Sprechstunden · zu she'ichen :;Katharinen
:kirchhof, montags U:--12 Uhr, Ruf: 33 29 51 ". 
Dafür ist hinter Sprechstunden einzusetzen; 
„Dienstag 9-11 und Donnerstag 17-18 Uhr 
in den Alsterdorf er Anstalten". 

Seite 10: Unter „Oherkirchenrat Herntrich, Vol~ar, 
Hauptpastor Prof. D. Dr." ist. zti streichen: 
„Hamburg-Pu., Hummelsbütteler Kirchen-
weg 6". · · · 
Dafür. ist., einiüs.etzen:. „39, Aisterdorfer 
Damm 7". 

· ~eite 12: Unter „Saß, Ludwig (Flüchtlings-Lager.-. und 
Bunkerseelsorge) ist hinter Sprechstunden 
~inzufügen: ·„die.nstlich im Lager Finkenwer
der Ruf: 84 64 41. .Privat 35 58 63." 

Seite 21: U riter · Caffron, Alfred ist zu streichen: 
„(Landeskirchliches Amt für Gemeindedienst, 
Fürsorgestelle)". . 
Dafür ist einzusetzen: „Flüchtlings-Lager und 
Bunkerseelsorge)". 

Seite 24: Nach „Seidel, Hildegard (Landeskirchlicher 
Jugen.ddienst)" ist einzufügen: ,,Serchinger, 
Christa, (Eimshüttel) 13, Schröderstift 22":· 

Seite 24: Nach „With, Christa (Groß-Borstel" i'st ein-
zufügen: „Wittern, Maria ~St~: Pauli-Nord), 
39, Agnesstraße 35 ·bei W ~rnholz":. · 

Seite 25: Unter „Kühl, Herbert, . Kirchenrendant (St . 
Georg) ist-die Haus1iuin111~r 14 zu strekhen. 
Dafür ist einzusetzen: „15, 11.~' 

S.~ite 30: Unter „St ·:Pauli-N~rd" ist hinzU:~·~setzen: 
„ Gemeindehelferin: Maria Wdttern". · 

Seite 3Ö: Unter „Eimsbüttel" ist llinzuzu~_etzen: „Ge
. . me.in_dehelferin =„ C4rista Serchinger". 

:.Seite -36: . Unter „Bibelgesells~haft" ist die 'Postscheck
, „··num.mer „15542" zu streichen~· 

'Dafür ist einzusetzen:: „19542"; .. . . 

Seit~ ··37: Unter. „Rauhes Haus"· ist die Rufouil)rn.er 
„29 49 13/l:4.". zu streichen. . , . 
Dafür ist einzusetzen: „73 4913/15".: ·· .:. 

: . Herausgegeben voni Landeskirchenrat der Evang.•luth. ·Kirche ini Hamburgisi:hen Staate 
Verlag der .Agentur des Rauhen Hauses G. m. 1'. H... Hamburg 36, }l,lngfemstieg .so I. ' Phönix•,Druck, Hamburg 4. 650. 9. 54 Kl. C 2 1 257 




